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Vorwort

Das vorliegende Buch ist die leicht überarbeitete und aktualisierte Fassung mei-
ner Habilitationsschrift, die dem Fachbereich Rechtswissenschaften der Jus-
tus-Liebig-Universität Gießen im Wintersemester 2013/2014 vorgelegen hat. 
Ich habe sie von August 2008 bis Oktober 2013 am Lehrstuhl von Herrn Prof. 
Dr. Jens Ekkenga verfasst. Für die Betreuung und die Erstbegutachtung wie für 
stete Förderung und Forderung meiner sonstigen Arbeiten seit meinen Tagen 
als studentische Hilfskraft gilt ihm mein besonderer Dank. In der Zeit am Lehr-
stuhl habe ich viel gelernt und von einer enormen akademischen Freiheit profi-
tiert. Das gedankenreiche Zweitgutachten hat in Rekordzeit Frau Prof. Dr. Ma-
rietta Auer, M.A., LL.M. (Harvard), S.J.D. (Harvard), erstellt. Dafür, für die 
Unterstützung im Verfahren sowie für Zuspruch danke ich ihr sehr herzlich, 
ebenso für ihre hilfreichen Anmerkungen zur Habilitationsschrift. 

Herrn Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Theodor Baums danke ich herzlich für seine 
substantielle Hilfe bei der Organisation des Forschungsaufenthaltes in Stanford 
im ersten Jahresdrittel 2010 und sonstige Unterstützung. 

Mit viel Geduld und Hilfsbereitschaft haben mir zudem Gesprächspartner 
zur Verfügung gestanden, um Fragen der Gestaltung von Wagniskapitalverein-
barungen in Deutschland und den USA zu diskutieren. In Deutschland: Dr. 
Justus Binder, Dr. Christoph von Einem, Nicolas Gabrysch, Thomas Hey-
mann, Dr. Michael Inhester, Christian Janson-Euterneck, Rainer Kreifels, 
 Stefan-Ulrich Müller, MJur (Oxford), Amos Veith, LL.M. (Aberdeen), Dr. 
Wolfgang Weitnauer. In den USA: Guido Appenzeller, Prof. Robert Bartlett, 
III., Mark Baudler, Greg Chin, Jim Fulton, Prof. Ronald Gilson, Prof. Michael 
Klausner, Daniel O’Connor, Daniel Zimmermann. Ich danke allen Genann-
ten.

Schließlich ist es angenehme Pflicht, denjenigen zu danken, die Teilentwürfe 
oder sogar einen Gesamtentwurf der Arbeit gelesen haben und mir für Diskus-
sionen zur Verfügung standen: Udo Becker, meinem langjährigen Kollegen am 
Lehrstuhl in Gießen, der sich nicht nur bereitwillig auf fachliche Debatten ein-
ließ, sondern auch Arbeit übernahm, wenn es „brannte“; Dr. Daniel Damler; 
Prof. Dr. Andreas Engert, LL.M. (University of Chicago); Dr. Andreas M. 
Fleckner, LL.M. (Harvard); Dr. Katharina Frank; Alena McCorkle, M.A.; PD 
Dr. Alexander Hellgardt, LL.M. (Harvard); Jan Hellwig; Marie Hesselbarth, 
LL.M. (London), Maître en Droit (Paris II); Dr. Katharina Jost; Prof. Dr. Jan 
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Klement; Dr. Philipp Mohren; Dr. Christoph Weinbrenner. Verbleibende Feh-
ler und Ungereimtheiten sind allein mir zuzuschreiben.

Der Austausch mit meinen Habilitationskollegen Dr. Liane Wörner, LL.M. 
(UW-Madison) und PD Dr. Sven Simon hat mir über manche Klippe geholfen, 
ebenso und ganz besonders die Gespräche mit Prof. Dr. Pierre Hauck, LL.M. 
(Sussex).

Für Unterstützung bei den Abschlussarbeiten danke ich den Mitarbeitern 
meiner Professur in Bremen: Daniel Hahn, Lars Stegemann, Imme Timm und 
Anna Wolfinger.

Last, but not least, danke ich meinen Eltern für ihre bedingungslose Unter-
stützung auch und gerade in schwierigen Zeiten sowie meiner Verlobten, Marie 
Hesselbarth, für Rat, Unterstützung und Zuspruch. 

Die Arbeit wurde im Dezember 2014 mit dem Dr. Herbert Stolzenberg-Preis 
der Justus-Liebig-Universität ausgezeichnet, im April 2015 mit dem Hoch-
schulpreis des Deutschen Aktieninstituts für das Jahr 2014. Außerdem hat die 
VG Wort die Veröffentlichung in ganz erheblichem Umfang gefördert. Die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft ermöglichte mit einer Sachbeihilfe den For-
schungsaufenthalt in Stanford und im Silicon Valley. 

Die Arbeit ist meinen Patentöchtern Inga Ebel und Marie Engel gewidmet, 
die mir mehr als einmal gezeigt haben, dass das „wahre Leben“ abseits des 
Schreibtischs spielt. 

Bremen, im Juni 2015
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